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Allgemeine Kursbedingungen     Stand 01.01.2007 
 

1. Anwendung 
Alle Ausbildungen, Module und Kurse der SRS Schweizerischen Rettungsschule (SRS) unterliegen vollumfänglich 
diesen Bedingungen, soweit sie nicht ausdrücklich durch schriftliche Vereinbarungen abgeändert oder ergänzt worden 
sind. 

2. Offerten 
Unsere Offerten sind zeitlich befristet und vertraulicher Natur. Sie dürfen keinesfalls an Dritte übertragen, abgetreten 
oder diesen zur Kenntnis gebracht werden, soweit die SRS nicht vorgängig schriftlich zugestimmt hat. Auf unser 
Verlangen sind uns bei Ausbleiben von entsprechenden Bestellungen / Anmeldungen sämtliche übergebenen Unterlagen 
vollumfänglich zurückzuerstatten. Allfällige Verletzungen dieser Diskretions- und Rückgabepflichten würden uns 
gegebenenfalls zu Schadenersatz und Rücktritt vom Vertrag berechtigen. 

3. Zahlungskonditionen 
Alle angegebenen Preise verstehen sich Netto exkl. der jeweils gültigen MWSt. und Barzahlung / Überweisung 
Postkonto. Rechnungen sind innerhalb der Rechnungsfrist - auf unserem Konto eingetroffen - ohne jeden Abzug zahlbar. 
An uns gerichtete Forderungen des Kunden können nicht mit Forderungen seitens des Kunden für die bestellten 
Produkte und Leistungen verrechnet werden. Neukunden werden nur gegen Bar, Vorauskasse oder Nachnahme 
beliefert. Preisänderungen infolge Kursschwankung und Zwischenverkauf bleiben jederzeit vorbehalten. 

4. Verzug 
Der Kunde gerät mit Ablauf der Zahlungsfrist in Verzug. Der von diesem Zeitpunkt an geschuldete Verzugszins beträgt 
9.5% p.a.. Ab Mahnstatus wird zusätzlich eine Umtriebsentschädigung von CHF. 30.- belastet. Die Ergreifung 
entsprechend erwähnten Rechte der SRS wegen Vertragsverletzung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Nach Ablauf 
einer Mahnfrist wird das Inkasso an die Firma Collecta AG in Zug übergeben. 

5. Rücktritt 
Bei Änderung der Kreditwürdigkeit des Käufers/Teilnehmers, welche nach Vertragsabschluss bekannt wird, oder falls 
Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden, ist die SRS auch bei Vereinbarung besonderer Zahlungsziele nach 
Ermessen berechtigt, sofortige Zahlung zu verlangen, vom Vertrag ganz oder nur teilweise zurückzutreten und/oder 
Lieferungen von An- und Vorauszahlungen abhängig zu machen und die Herausgabe gelieferter Ware / Unterlagen 
unbeschadet weiterer Schadenersatzansprüche zu verlangen.  
 
Bei Rücktritt von Modulanmeldungen gilt folgende Entschädigungsregel: 
- Rücktritt bis 30 Tage vor Kurs-/Modulbeginn   ohne Kostenfolge 
- Rücktritt bis 15 Tage vor Kurs-/Modulbeginn:  50% der Kosten 
- Rücktritt weniger als 15 Tage / während dem Modul  100% Kosten geschuldet 
 
In Absprache mit dem Zentralsekretariat kann bei einzelnen Modulen eine Ersatzperson gemeldet werden. 
Muss die SRS ein Kurs-/Modul absagen, erfolgt eine Kostengutschrift oder Rückerstattung. 
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6. Kurs-/Modulbesuch Testierung 
Jeder Kursbesuch wird bei Erreichen der jeweiligen Kurs-/Modulzielen als „bestanden“ testiert. Werden die Kurs-
/Modulziele nicht erreicht, besteht grundsätzlich kein Anrecht auf Testierung. In einzelnen Modulen kann bei 
Nichterreichen der Kursziele der Kurs-/Modulbesuch bestätigt werden. Eintragungen im persönlichen Testatheft werden 
gleich behandelt. Die Testierung erfolgt nach Richtlinien SRS unter Einhaltung Richtlinien SRC / ResQ / ERC u.w. 

7. Eigentumsvorbehalt / © 
Bis zur gänzlichen Zahlung des Kurs-/Modulpreises bleiben Unterlagen Eigentum der SRS. Sie ist jederzeit dazu 
berechtigt, den Eigentumsvorbehalt im zuständigen Register eintragen zu lassen und bei Zahlungsverzug vom Vertrag 
zurücktreten und die gelieferte Ware oder Unterlagen unverzüglich zurückzufordern. Das geistige Eigentum verbleibt 
grundsätzlich bei der SRS. Kursteilnehmer sind nicht berechtigt Unterlagen zu vervielfältigen, zu kopieren oder zu 
verkaufen. Dies gilt für alle Wege inkl. elektronische Medien. 

8. Reklamationen (Mängelrügen) 
Bei erkennbaren Mängeln hat uns der Kunde umgehend nach Eingang der Lieferung oder Bekantwerden Anzeige zu 
erstatten. Zeigen sich verborgene Mängel erst später, so muss die Anzeige sofort nach der Entdeckung erfolgen. 
Unterlässt der Kunde/Teilnehmende die rechtzeitige Mängelrüge, so gilt das Produkt oder die Dienstleistung als 
genehmigt. Transportschäden sind sofort dem entsprechenden Transportunternehmen zu melden, ansonsten jegliche 
Haftung abgelehnt wird. 

9. Versicherung bei Kurs-/Modulen 
Für alle von der SRS oder Partnern organisierten Kursen und Modulen schliessen wir jegliche Haftung für 
entstandene Schäden aus. Die Teilnehmer sind daher selber für eine ausreichende Versicherungsdeckung 
verantwortlich. Das Benutzen der Anlagen, Räume, Fahrzeuge und Trainingsgeräte erfolgt auf eigene 
Gefahr. Für Diebstahl, Verlust und Defekt von Gegenständen kann die SRS nicht haftbar gemacht werden. 

10. Programm-/ Stundenplanänderungen 
Anpassungen im Kurs-/Modul Stundenplan sowie Änderungen und Verschiebung der Ausbildungsorte 
bleiben unter Erreichung der Modulziele ausdrücklich vorbehalten. Ebenfalls können Kurse-/Module bei 
ungenügender Teilnehmerzahl zusammengelegt werden. 

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand sind der Sitz der SRS (4002 Basel). Die SRS hat indessen das Recht, den Kunden beim 
zuständigen Gericht oder jeder sonst zuständigen Amtsstelle eines Sitzes oder Wohnsitzes zu belangen. Unsere 
Verträge unterliegen schweizerischem Recht. 
           Stand 01.01.2007 
 


